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FREIGABE 
des Dokuments ST 7024/08 COR 1 RESTREINT UE 
vom 7. Mai 2008 
Neuer Status: Öffentlich zugänglich 
Betr.:  
 

Die Delegationen erhalten in der Anlage die freigegebene Fassung des obengenannten Dokuments. 

 

Der Wortlaut dieses Dokuments ist mit dem der vorherigen Fassung identisch. 
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KORRIGENDUM 
zum Begutachtungsbericht über die vierte Runde der gegenseitigen Begutachtungen 

betreffend die "praktische Anwendung des Europäischen Haftbefehls und der 
entsprechenden Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten"  
-   Bericht über Österreich 

Nr. Vordokument: 7024/08 CRIMORG 41 COPEN 38 EJN 13 EUROJUST 18 RESTREINT UE 
 
 

Auf Seite 41 wird zu der Empfehlung Nr. 7 eine Fußnote mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: 

 

"Nach den von den österreichischen Behörden während der Ausarbeitung des Berichts vorgelegten 

Informationen wurde Paragraph 4 Absatz 2 des EU-JZG durch das Bundesgesetzblatt I Nr. 37/2007 

mit Wirkung ab dem 1. Januar 2008 geändert, und die Neufassung der Bestimmung wird dieser 

Empfehlung in vollem Maße gerecht." 

 

 

________________________ 
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